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Andererseits vertritt Böttcher im Einklang mit 
der vorgenannten h.  M. zum Schicksal eines 
Gesamtgrundpfandrechts im Falle der Grund-
stücksvereinigung die Rechtsauff assung, dass 
eine Zwangsvollstreckung, insbesondere eine 
Zwangsversteigerung in ein früheres Einzel-
grundstück, auch nach der Grundstücksver-
einigung möglich sei, und zwar als gesonderte 
Vollstreckung in diesen Grundstücksteil. Hierzu 
sei der katastermäßige Fortbestand des ursprüng-
lichen Belastungsgegenstands nicht erforderlich. 
Seien die ursprünglichen Grundstücke auch ka-
tastermäßig verschmolzen worden, so werde diese 
katastermäßige Verschmelzung im Rahmen der 
Zwangsversteigerung durch Neuvermessung wie-
der rückgängig gemacht. Erfolge die Zwangsver-
steigerung eines realen Grundstücksteils, könne 
die grundbuchliche Abschreibung zwar grds. nur 
auf Antrag des Eigentümers erfolgen; gegen sei-
nen Willen sei dies allerdings nach Rechtskraft 
des Zuschlags in Ausführung des Grundbuch-
ersuchens (§  130 ZVG) möglich (notwendige 
Teilung). Lediglich aus einem nach der Grund-
stücksvereinigung eingetragenen Recht könne die 
Zwangsversteigerung oder Zwangsvollstreckung 
nur bezüglich des gesamten Grundstücks erfol-
gen (Böttcher, § 5 Rn. 88).

Nach unserem Dafürhalten lassen sich die 
Ausführungen von Böttcher nur dann wider-
spruchsfrei verstehen, wenn man unterstellt, er 
gehe im Falle der Vereinigung „unter gleichzeiti-
ger Pfanderstreckung auf den neuen Grundstücks-
teil“ (Rn. 86) davon aus, dass zuerst der Antrag 
auf Vereinigung (Antrag Nr. 1) und anschließen 
der Antrag auf Pfanderstreckung (Antrag Nr. 2) 
gestellt wird. In diesem Fall entsteht quasi eine 
juristische Sekunde zuvor das vereinigte Grund-
stück, das ab diesem Moment nur noch mit einem 
Einzelrecht am vereinigten Grundstück belastet 
werden kann. In diesem Fall ist die Entstehung 
eines Gesamtgrundpfandrechts denklogisch aus-
geschlossen. Unseres Erachtens übersieht Böttcher 
allerdings, dass zuerst der Antrag auf Nachver-
pfändung (Antrag Nr.  1) gestellt werden muss, 
damit der spätere Antrag auf Vereinigung (An-
trag Nr. 2) überhaupt vollzugsfähig ist; anderen-
falls stünde der Vereinigung die Bestimmung des 
§ 5 Abs. 1 S. 2 GBO entgegen. Sinnvollerweise 
wird also zuerst der Antrag auf Pfanderstreckung 
gestellt, um zu verhindern, dass die beteiligten 
Grundstücke mit „unterschiedlichen Grundpfand-
rechten“ (so der Wortlaut des §  5 Abs. 1 S. 2 
GBO) belastet sind, und sodann der Antrag auf 
Vereinigung. In diesem Fall entsteht allerdings 

eine juristische Sekunde vor der Vereinigung ein 
Gesamtrecht an den ursprünglichen Grundstü-
cken. Dieses Gesamtgrundpfandrecht kann nach 
Ansicht des BGH in Ansehung der (ursprüng-
lichen) Belastungsgegenstände unterschiedliche 
Fälligkeitsregelungen haben. Unlösbare Schwie-
rigkeiten sind hierdurch im Falle einer späteren 
Zwangsvollstreckung nicht gegeben, wie Böttcher 
selbst (in Rn. 88) zutreff end ausführt.

3. Ergebnis
Im Ergebnis gehen wir daher davon aus, dass das 
Ansinnen des Grundbuchamts nur dann gerecht-
fertigt wäre, wenn zunächst der Antrag auf Ver-
einigung (Antrag Nr. 1) und sodann der Antrag 
auf Pfanderstreckung (Antrag Nr. 2) gestellt wor-
den wäre. Diese Reihenfolge wäre allerdings mit 
Blick auf § 5 Abs. 1 S. 2 GBO nicht zweckmäßig. 
Zur Vermeidung der Besorgnis der Verwirrung 
wäre zuerst die Pfanderstreckung und sodann 
die Grundstücks vereinigung zu beantragen. In 
diesem Fall entsteht eine juristische Sekunde 
vor der Vereinigung der Belastungsgegenstände 
ein Gesamtgrundpfandrecht an diesen. Die Ge-
samtgrundschuld kann nach höchstrichterlicher 
Rechtsprechung in Ansehung einzelner Belas-
tungsgegenstände unterschiedliche Fälligkeiten 
haben. Das Gesamtrecht bereitet auch im Falle 
einer späteren Zwangsversteigerung keine un-
lösbaren Schwierigkeiten. Dies gilt selbst dann, 
wenn man mit der Mindermeinung davon aus-
geht, dass sich das Gesamtgrundpfandrecht infol-
ge der Grundstücksvereinigung in ein Einzelrecht 
am ver einigten Grundstück verwandelt. Aus der 
Sicht des Zwangsvollstreckungsrechts ist die Ver-
wertung des vereinigten Grundstücks aufgrund 
eines in ein Einzelrecht verwandelten Gesamt-
grundpfandrechts nicht anders zu beurteilen als 
das einheitliche Ausgebot sämtlicher ursprüngli-
chen Belastungsgegenstände durch den Gläubiger 
einer Gesamtgrundschuld.

BGB §§ 1752, 1767, 1770 
Zulässigkeit der (Volljährigen-)Adop-
tion zweier Eheleute durch ein anderes 
Ehepaar

I. Sachverhalt
Ein Ehepaar (geb. 1965 und 1967) wünscht die 
Volljährigenadoption eines anderen Ehepaares 
(geb. 1984 und 1986), zu dem ein echtes Eltern-
Kind-Verhältnis entstanden ist. Dieses Verhält-
nis ist zu beiden Anzunehmenden und deren vier 
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Kindern entstanden und wird gelebt. Den Betei-
ligten ist bewusst, dass es sich um zwei Annah-
mevorgänge handelt, die rechtlich nicht verbun-
den sind.

II. Fragen
1. Ist die Annahme eines Ehepaares durch die 
gleichen Annehmenden zulässig, da hierdurch 
zwischen den anzunehmenden Eheleuten kraft 
Gesetzes ein Geschwisterverhältnis entstehen 
würde?

2. Können die Anträge dergestalt miteinander 
verknüpft werden, dass eine gleichlautende An-
nahmeentscheidung des Gerichts über beide An-
träge der anzunehmenden Eheleute sichergestellt 
werden kann?

III. Zur Rechtslage
1. Wirkungen einer Volljährigenadoption
Die Annahme eines Volljährigen erfolgt grund-
sätzlich mit sog. „schwacher Wirkung“ gem. 
§ 1770 BGB. Zwar wird dadurch zwischen dem 
Annehmenden und dem Adoptierten ein recht-
liches Eltern-Kind-Verhältnis hergestellt (§§ 1767 
Abs. 2, 1754 Abs. 1, 2 BGB), jedoch erstrecken 
sich die Wirkungen der Annahme nicht auf die 
Verwandten des Annehmenden (§ 1770 Abs. 1 
S. 1 BGB). Zudem werden die Rechte und Pfl ich-
ten aus dem Verwandtschaftsverhältnis des An-
genommenen und seiner Abkömmlinge zu ihren 
Verwandten durch die Annahme grundsätzlich 
nicht berührt (§ 1770 Abs. 2 BGB).

Ausnahmsweise kann die Adoption eines Volljäh-
rigen gem. § 1772 BGB mit den Wirkungen der 
Annahme eines Minderjährigen erfolgen, sodass 
der Angenommene wie im Fall der Minderjähri-
genadoption gem. §§ 1754, 1755 Abs. 1 S. 1 BGB 
einerseits vollständig in die Verwandtschaft des 
Annehmenden integriert und andererseits voll-
ständig aus den Verwandtschaftsbeziehungen 
zu den bisherigen Verwandten gelöst wird. Für 
eine solche Adoption mit „starken Wirkungen“ 
müssen die Voraussetzungen der in § 1772 Abs. 1 
BGB genannten Fallgruppen erfüllt sein. Nach 
dem mitgeteilten Sachverhalt ist nicht ersicht-
lich, dass die besonderen Voraussetzungen des 
§ 1772 BGB erfüllt sind und die Beteiligten je-
weils eine Volljährigenadoption mit den Wirkun-
gen einer Minderjährigenadoption wünschen. 
Den nachfolgenden Ausführungen wird daher 
zugrunde gelegt, dass eine „normale“ Volljähri-
genadoption mit schwachen Wirkungen gem. 
§§ 1767, 1770 BGB angestrebt wird.

Eine „normale“ Volljährigenadoption hätte gem. 
§§ 1767 Abs. 2 S. 1, 1754 Abs. 1 BGB zur Folge, 
dass die Angenommenen jeweils die rechtliche 
Stellung eines gemeinschaftlichen Kindes der 
Ehegatten erhalten. Ferner würden die Kinder der 
Angenommenen zu Enkeln der Annehmenden 
werden (BeckOGK-BGB/Löhnig, Std.: 1.2.2025, 
§  1770 Rn. 7, 11; jurisPK-BGB/Heiderhoff , 
10 Aufl . 2023, § 1770 Rn. 3; MünchKommBGB/
Maurer, 9. Aufl . 2024, § 1770 Rn. 11 f.).

Jedoch verhindert §  1770 Abs. 1 S. 1 BGB das 
Entstehen einer Verwandtschaftsbeziehung des 
Angenommenen zu den Verwandten des Anneh-
menden. Daraus ist abzuleiten, dass der Ange-
nommene und weitere Kinder des Annehmenden 
rechtlich nicht zu Geschwistern werden (OLG 
Köln BeckRS 2019, 11901 Rn. 6; OLG Naum-
burg BeckRS 2015, 10355 Rn.  14; BeckOGK-
BGB/Löhnig, § 1770 Rn. 7; jurisPK-BGB/Heide-
rhoff , § 1770 Rn. 2; MünchKommBGB/Maurer, 
§ 1770 Rn. 8). Ebenso werden mehrere Volljäh-
rige, die von derselben Person angenommen 
werden, nicht infolge der Annahme miteinan-
der verwandt, sofern sie nicht bereits vor der An-
nahme miteinander verwandt waren (BeckOGK-
BGB/Löhnig, §  1770 Rn. 8; Grüneberg/Götz, 
BGB, 83. Aufl . 2024, §  1770 Rn.  1; Münch-
KommBGB/Maurer, § 1770 Rn. 8; Soergel/Lier-
mann, BGB, 13. Aufl . 2000, § 1770 Rn. 5).

2. Zulässigkeit der Annahme beider Ehegatten
a) Aus den aufgezeigten Grundsätzen zu den be-
grenzten Wirkungen der Volljährigenadoption 
mit schwachen Wirkungen gem. §  1770 Abs. 1 
BGB wurde in Rechtsprechung und Literatur 
wiederholt die Schlussfolgerung gezogen, dass 
es der sittlichen Rechtfertigung einer Annahme 
grundsätzlich nicht entgegensteht, wenn zwei 
Eheleute von einer Einzelperson oder Ehegat-
ten gemeinsam adoptiert werden sollen, sofern 
zwischen dem bzw. den Annehmenden und bei-
den anzunehmenden Eheleuten jeweils ein El-
tern-Kind-Verhältnis entstanden ist (OLG Ham-
burg BeckRS 2019, 39354 Rn. 18; AG Backnang 
BeckRS 1999, 30956888; Bundesverband der 
Standesbeamten, StAZ 1983, 106; Erman/Saar, 
BGB, 15. Aufl . 2017, § 1767 Rn. 6a; Müller-En-
gels, in: Müller-Engels/Sieghörtner/Emmerling 
de Oliveira, Adoptionsrecht in der Praxis, 4. Aufl . 
2020, Rn. 99, 116 f.; Prang, StAZ 1982, 111). 
Dies könne schon darauf zurückgeführt wer-
den, dass die angenommenen Eheleute infolge 
ihrer Adoption nicht zu Geschwistern werden 
(Prang, StAZ 1982, 111).
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Ferner führt das OLG Hamburg in seinem 
Beschl. v. 2.7.2019 (BeckRS 2019, 39354 Rn. 18, 
Hervorhebungen i. F. durch das DNotI) Folgen-
des zur Begründung aus:

„Auch die Ehe der Beteiligten zu 1) und 2) steht 
der Adoption nicht entgegen. Zwar wäre eine Ehe 
zwischen biologischen Geschwistern ausgeschlossen, 
jedoch gehen die Regeln der Erwachsenenad-
option, wie bereits erörtert, auch in anderer 
Hinsicht über die Nachbildung biologischer 
Eltern-Kind-Beziehungen hinaus, indem etwa 
die Begründung von Familien mit mehr als zwei 
Elternteilen zugelassen wird. Daher spricht im 
Grundsatz nichts dagegen, auch die Adoption bei-
der Partner einer Ehe zuzulassen, wenn – wie hier 
– gegenüber beiden ein Eltern-Kind-Verhältnis ent-
standen ist. Die Beteiligte zu 3) hat im Rahmen 
ihrer Anhörung plausibel gemacht, dass sie sowohl 
zum Beteiligten zu 1) wie zum Beteiligten zu 2) 
eine sehr enge Bindung entwickelt hat und ihr eine 
Diff erenzierung in der Weise, dass sie nur einen der 
Beteiligten adoptiert und den anderen als Schwie-
gersohn ansieht, nicht möglich ist. Zwar ist nicht 
zu leugnen, dass die Beteiligte zu 3) im Fall einer 
Trennung der Beteiligten zu 1) und 2) in einen 
Loyalitätskonfl ikt geraten könnte. Jedoch nimmt 
das Adoptionsrecht die Gefahr solcher Loyali-
tätskonfl ikte auch an anderer Stelle (etwa bei 
der gemeinschaftlichen Adoption eines Kin-
des durch ein sich später trennendes Ehepaar) 
hin.“

b) Die geschilderte Konstellation unterscheidet 
sich u. E. auch deutlich von der Problematik der 
Adoption eines Schwiegerkindes durch seine 
Schwiegereltern. Diese wird im Schrifttum eher 
kritisch gesehen, da die enge Beziehung zwischen 
den Beteiligten meist vom Bestand der vermitteln-
den Ehe abhängig sei. Ein derartiges „bedingtes“ 
Eltern-Kind-Verhältnis würde jedoch nicht den 
Voraussetzungen des § 1767 BGB genügen (ausf. 
Gutachten DNotI-Report 2009, 75 ff . m. w. N). 
Eine Ausnahme wird nur dann angenommen, 
wenn die Schwägerschaftsbeziehung die Ehe 
überdauert hat und infolgedessen eine vom leib-
lichen Kind des Annehmenden unabhängige Be-
ziehung zwischen den Beteiligten entstanden ist 
(OLG Köln BeckRS 2019, 11901 Rn. 3 m. w. N.; 
BeckOK-BGB/Pöcker, Std.: 1.2.2025, §  1767 
Rn. 5.1).

Im vorliegenden Fall ließe sich gegen das Be-
stehen eines Eltern-Kind-Verhältnisses jedenfalls 
gerade nicht einwenden, dass das eine oder andere 

Verhältnis nur vom Bestand der Ehe abhängig 
und damit gewissermaßen bedingt ist. Es ist viel-
mehr nicht auszuschließen, dass zu beiden Betei-
ligten ein gleich starkes Verhältnis entstanden ist, 
das auch eine etwaige Trennung der Beteiligten 
überdauern könnte. Aus unserer Sicht lässt sich 
damit nicht zwingend infrage stellen, dass zwi-
schen den Beteiligten ein Eltern-Kind-Verhältnis 
bereits entstanden und die Annahme insoweit 
sittlich gerechtfertigt sein kann.

c) Dennoch ist die vorgenannte Auff assung (s. o. 
lit. a) nicht unwidersprochen geblieben. Einige 
Vertreter im Schrifttum erachten die gemein-
same Annahme von Ehegatten als unzulässig. 
Nachdem es den natürlichen Verwandtschafts-
verhältnissen widerstreite, wenn Ehegatten in-
folge ihrer Annahme zu Adoptivgeschwistern 
werden, lasse sie sich nur schwer mit einem 
Eltern-Kind-Verhältnis in Übereinstimmung 
bringen (Erman/Teklote, BGB, 17. Aufl . 2023, 
§ 1767 Rn. 6a; Staudinger/Helms, 2023, § 1767 
Rn. 29).

Diesem Ansatz ist zuzugeben, dass grundsätzlich 
angestrebt werden sollte, das künstliche, durch 
die Adoption vermittelte Verwandtschaftsver-
hältnis weitestgehend dem natürlichen anzunä-
hern, sodass im Regelfall Adoptionen unterblei-
ben sollten, die eben keine Entsprechung im 
natürlichen Verwandtschaftsverhältnis fi nden. 
Dies schließt es u. E. aber nicht aus, im Einzel-
fall aufgrund der besonderen Umstände anders zu 
entscheiden, wenn die gesetzlichen Voraussetzun-
gen ansonsten erfüllt sind. Dies gilt vor allem im 
Hinblick darauf, dass das Gesetz kein ausdrück-
liches Verbot für die Adoption von Ehegatten 
enthält. 

d) Angesichts der gegensätzlichen Auff assungen 
und in Ermangelung einer höchstrichterlichen 
Entscheidung ist die Rechtslage als ungesichert 
einzuordnen. Auch wenn wir zu der erstgenann-
ten Auff assung tendieren und dementsprechend 
davon ausgehen, dass grundsätzlich eine Ad-
option beider Ehegatten ausgesprochen werden 
könnte, kommt es zudem stets darauf an, ob das 
Familiengericht unter Würdigung der Gesamt-
umstände des Einzelfalls von einer sittlichen 
Rechtfertigung der jeweiligen Annahme aus-
gehen wird. 

3. Bemerkung zur weiteren Verfahrensgestal-
tung; Verknüpfung der Anträge
Nachdem es sich bei den angestrebten Annah-
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men des Mannes und der Frau um zwei geson-
derte Adoptionsverfahren handelt, müssen auch 
zwei Adoptionsanträge gestellt werden. In der 
Regel werden diese in mehreren Urkunden nie-
dergelegt. Insoweit ist denkbar, dass die Anträge 
entweder gleichzeitig beim Familiengericht ein-
gereicht werden oder dass der zweite Antrag erst 
gestellt wird, nachdem das Familiengericht über 
den ersten Antrag entschieden hat. 

Auch eine Zusammenfassung mehrerer An-
träge in einer Urkunde wäre u. E. zulässig. Die 
Beteiligten sollten allerdings (ggf. nochmals) da-
rüber belehrt werden, dass es sich dennoch um 
zwei selbstständige Adoptionsanträge handelt, 
über die jeweils selbstständige Adoptionsverfah-
ren zu eröff nen sind und die ihr eigenes recht-
liches Schicksal – auch im Hinblick auf die Be-
gründetheit der Anträge und des Ausspruchs der 
Adoption – zeitigen. 

Unabhängig davon, ob die Anträge in einer oder 
mehreren Urkunden niedergelegt werden, wird 
das Familiengericht isoliert prüfen, ob die Adop-
tion jeweils sittlich gerechtfertigt ist (vgl. § 1767 
Abs. 1 BGB). 

Off en ist, ob beide Adoptionsanträge in ein 
Abhängigkeitsverhältnis voneinander gestellt 
werden können. Hiergegen könnte sprechen, 
dass die Anträge bedingungsfeindlich sind (vgl. 
§ 1752 Abs. 2 BGB) und es als unzulässige Be-
dingung eingeordnet werden könnte, wenn der 
Antrag des einen anzunehmenden Ehegatten von 
der Entscheidung über den Adoptionsantrag des 
anderen Ehegatten abhängig gemacht würde. 
Andererseits ist anerkannt, dass die Bedingungs-
feindlichkeit die Aufnahme von reinen Rechts-
bedingungen ebenso wie die von lediglich in-
nerprozessualen Bedingungen nicht ausschließt. 
Daher dürfte sich insoweit kein Unterschied zu 
sonstigen prozessualen Bedingungen ergeben, bei 
denen ein Antrag zulässigerweise in Abhängigkeit 
von einem anderen Antrag gestellt wird.

Im Hinblick auf die Frage nach der prozessualen 
Verbindung bleibt im Übrigen anzumerken, dass 
eine Rücknahme der jeweiligen Adoptionsanträ-
ge bis zur Wirksamkeit des Adoptionsbeschlusses, 
also seiner Zustellung an den Annehmenden, je-
derzeit zulässig ist (BeckOK-BGB/Pöcker, § 1752 
Rn. 3, 5). Daher könnte bei Bedarf auch durch 
Rücknahme des anderen Adoptionsantrags auf 
die Entwicklung des Parallelverfahrens reagiert 
werden.

4. Ergebnis
Allein der Umstand, dass die Anzunehmenden 
verheiratet sind, dürfte u.  E. einer parallelen 
Adoption der Ehegatten durch das annehmende 
Ehepaar nicht per se entgegenstehen. Entschei-
dend sind jedoch die konkreten Umstände des 
Einzelfalls. 

In jedem Fall handelt es sich um getrennte Ad-
optionsverfahren, bei denen die Beurteilung 
des Gerichts hinsichtlich der sittlichen Recht-
fertigung der Annahme unterschiedlich ausfallen 
könnte. Die verfahrensrechtliche Verknüpfung 
beider Verfahren dürfte zulässig sein; hinreichend 
geklärt ist die Rechtslage insoweit jedoch nicht. 
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